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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

bitte lesen Sie sich diese Hinweise durch, wenn Sie beabsichtigen Prozesskostenhilfe für das von mir 

zu führende Verfahren zu beantragen. 

 

Kosten eines Verfahrens 

Wer eine Klage erheben will, muss für das Verfahren in der Regel Gerichtskosten zahlen. Schreibt das 

Gesetz eine anwaltliche Vertretung vor oder ist aus sonstigen Gründen anwaltliche Vertretung 

notwendig, kommen die Kosten für diese hinzu. Entsprechende Kosten entstehen einer Partei, die 

sich gegen eine Klage verteidigt. 

Die Prozesskostenhilfe will Parteien, die diese Kosten nicht aufbringen können, die Verfolgung oder 

Verteidigung ihrer Rechte ermöglichen. Dazu sagt das Gesetz: 

"Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der 

Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag 

Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint." 

 

Einen Anspruch auf Prozesskostenhilfe hat danach, 

 wer einen Prozess führen muss und die dafür erforderlichen Kosten nicht aufbringen 

kann und 
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 nach Einschätzung des Gerichts nicht nur geringe Aussichten hat, den Prozess zu 

gewinnen.  

Ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe besteht nicht, wenn eine Rechtsschutzversicherung oder eine 

andere Stelle die Kosten übernimmt. Sie kann ferner z. B. dann nicht gewährt werden, wenn der 

Ehegatte oder bei einem unverheirateten Kind die Eltern oder ein Elternteil aufgrund gesetzlicher 

Unterhaltspflicht für die Kosten aufkommen müssen. 

Die Prozesskostenhilfe bewirkt, dass die Partei auf die Gerichtskosten und auf die Kosten ihrer 

anwaltlichen Vertretung je nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen keine 

Zahlungen oder lediglich Teilzahlungen zu leisten hat. Aus ihrem Einkommen hat sie 

gegebenenfalls bis höchstens 48 Monatsraten zu zahlen, deren Höhe gesetzlich festgelegt ist. 

Auf die Kosten einer anwaltlichen Vertretung erstreckt sich die Prozesskostenhilfe, wenn das Gericht 

der Partei einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin beiordnet. Dies muss besonders beantragt 

werden. 

Verbessern sich die finanziellen Verhältnisse der Partei wesentlich, kann sie vom Gericht auch noch 

nachträglich bis zum Ablauf von vier Jahren seit Prozessende zu Zahlungen herangezogen werden, 

u. U. bis zur vollen Höhe der Gerichtskosten und der Kosten ihrer anwaltlichen Vertretung. 

Verschlechtern sich ihre Verhältnisse, ist eine Veränderung etwa festgesetzter Raten zugunsten der 

Partei möglich. 

 

Risiken 

Wer einen Rechtsstreit führen muss, sollte sich zunächst möglichst genau über die Höhe der zu 

erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten informieren. Dies gilt auch bei Prozesskostenhilfe. Sie 

schließt nicht jedes Kostenrisiko aus. 

Insbesondere erstreckt sie sich nicht auf die Kosten, die die gegnerische Partei für ihre 

Prozessführung, z. B. für ihre anwaltliche Vertretung, aufwendet. Verliert eine Partei den Prozess, 

so muss sie dem Gegner diese Kosten in der Regel auch dann erstatten, wenn ihr 

Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist. Eine Ausnahme gilt in der Arbeitsgerichtsbarkeit: Hier 

hat die unterliegende Partei in der ersten Instanz die Kosten der gegnerischen 

Prozessvertretung nicht zu erstatten. 

Schon für eine anwaltliche Vertretung im Verfahren über die Prozesskostenhilfe entstehen Kosten. 

Diese muss die Partei begleichen, wenn ihrem Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht entsprochen wird. 

Das Gleiche gilt für bereits entstandene und noch entstehende Gerichtskosten. 

 



3 
 

Antrag an das Gericht 

Dem Antrag sind eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

(Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege 

beizufügen. Für die Erklärung muss der Vordruck benutzt werden, den Sie von mir bekommen 

haben, oder den Sie sich im Internet downloaden können.  

Prozesskostenhilfe kann grundsätzlich nur für die Zeit nach Vorlage des vollständigen Antrags 

einschließlich dieser Erklärung und aller notwendigen Belege bewilligt werden. 

 

Das Gericht verfügt mit der Bewilligung der Prozesskostenhilfe über Mittel, die von der Allgemeinheit 

durch Steuern aufgebracht werden. Es muss deshalb prüfen, ob ein Anspruch auf Prozesskostenhilfe 

tatsächlich besteht. Der Vordruck soll diese Prüfung erleichtern. Haben Sie daher bitte Verständnis 

dafür, dass Sie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen müssen. 

Lesen Sie den Vordruck sorgfältig durch und füllen Sie ihn vollständig und gewissenhaft aus. 

 

Die Ausfüllhinweise zum Vordruck finden Sie in dem Formular. 

 

Wenn Sie beim Ausfüllen Schwierigkeiten haben, können Sie sich an mein Büro wenden. 

 

Bitte fügen Sie die notwendigen Belege nach dem jeweils neuesten Stand bei, nummerieren Sie sie 

und tragen Sie die Nummer in das dafür vorgesehene Kästchen am Rand jeweils ein. 

Fehlende Belege können zur Versagung der Prozesskostenhilfe führen, unvollständige oder 

unrichtige Angaben auch zu ihrer Aufhebung und zur Nachzahlung der inzwischen angefallenen 

Kosten. Bewusst unrichtige oder unvollständige Angaben können eine Strafverfolgung nach sich 

ziehen. 

 

Berlin, August 2011 

 

RA Michael Wahl, Berliner Allee 54, 13088 Berlin 


